
Anlage 5. ^ .
Düsseldorf, den 1?. März 1875.

Referat
des Urovinzial-Derwaltungsraths an den Rheinischen Movinzial-<Mndtag,

betreffend die Gewährung eines außerordentlichenCredits von 6000—9000 Mark aus Socictäts
Fonds für außerordentlicheArbeiten im Interesse der Provinzial-Feuer-Societät.

Wie dem hohen Landtage aus unserem Verwaltungsberichtc bereits bekannt geworden,
haben die vielfachen Veränderungen welche das revidirte Reglement für die Proviuzial-Feuer-
Societät in sieben Nachträgen erlitten, die Herausgabe und den Druck eines neuen Reglements
nothwendig gemacht,in welchem alle stattgefunden»!« Veränderungen berücksichtigt sind.

Ebenso ist dem hohen Landtage aus unfcrem Verwaltungsberichtebekannt geworben, daß
wir eine Abänderung der Gebäudeklassen und Beitragssätze bei der RheinischenProvinziabFeuer-
Societät beschlossen und die Genehmigung des Herrn Ober°Präsideutcn ;n diesen Abänderungen
beantragt haben.

Nachdem diese Genehmigung inzwischenerfolgt, ist auch mit Rücksichtauf die mit dem
1. Januar c. stattgehabteEinführung der Reichsmarkwähruug,eine Umrechnungder Feuer-Societäts-
Cataster erforderlichgeworden.

Zur Ausführung diefer beiden Arbeiten beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath die
Bewilligung eines einmaligen außerordentlichenEredits von 6000—9000 Mark aus Societät^
Fonds hierdurch zu erbitten, dessen Verwendung durch die Rechnungslegungzu justifizirenist.

Der ProVillMl-Deruialtungsralh.

Anlage «.
Düsseldorf, den 22. März 1875.

Referat
betreffend die Verlegung der Verwaltung der Provinzial-Feuer-Societät von Koblenznach, Düsseldorf.

Referent v. Heister.

Wie bereits in dem allgemeinen Verwaltungsbericht weiter ausgeführt ist, hat sich der
Provinzial-Verwaltungsrath in Verfolg des Beschlusses des hohen Landtages vom 6. Juni v. I>
mit der Frage beschäftigt, ob es nicht vorzuziehen sei, von dem auf 15,000 Thlr. veranschlagte"
Anbau im Garten des Feucrsocietätsgebäudeszu Koblenz abzusehen und unter Veräußerung des
bisherigen Gebäudes ein neues in Koblenz oder Düsseldorf zu beschaffen,welches nach Lage und
Bauart allen Anforderungenbesser entspreche, als das gegenwärtige.



Nach sorgfältiger Erwägung aller einschlagendenVerhältnisse kann sich der Provinzial-
Verwaltungsrath der Ueberzeugungnicht verschließen, daß der Ausbau des bisherigen Verwaltungs¬
gebäudes zwar dem dringendsten Uebclstandc, dem Mangel eines einigermaßenfeuersicheren Raumes
zur Unterbringung der Kataster, abhelfen werde, daß aber nur ein gänzlicher Neubau allen Ansprüchen
auf Sicherheit genügen könne. Er glaubt ferner, baß eine den großen Vortheilen gegenübernur
unbedeutende Überschreitung der zu Gebot stehenden Geldmittel durch die Errichtuug eiues Neubaues
eintreten werde, weil nach den Schätzungen Ortskundiger das alte Socictätsgebäude jeder Zeit zu
35,000 Thlr. zu veräußern und eine Summe von 15,000 Thlr. bereits für den Anbau in Aussicht
genommensei. Er ist enolich in Bezug auf den Ort, au welchem das neue Gebäude zu errichten,
der Anficht, daß es sich empfehle, dasselbe in Düsseldorf zu erbauen, weil dort der Sitz der
ständischen Eentralverwaltung sei und somit ciue nicht uubedeutcndcErleichterung des geschäftlichen
Verkehrs eintreten werde, weil auch die überwiegendeZahl der Versicherungensich am Niederrhein
befänden und cudlich weil sich dort eine größere Auswahl gut gelegenerund geeigneter Grundstücke
finden werde, als in dem befestigtenKoblenz.

Der Proviuzial-Ncrwaltuugsrath stellt demnachfolgendeAnträge:
Der hohe Landtag wolle

1. „ihn beauftragen, bei des Kaisers uud Königs Majestät die Allerhöchste Genehmigung
zur Verlegung der Verwaltung und des Domizils der Proviuzial-Feuer-Societät von
Koblenznach Düsseldorf untcrthänigst zu erbitten;

2. ihn ermächtigten,zur Beschaffung eines Gebäudes alles Erforderliche — Auswahl
und Kauf eines Gruudstücks, Bau oder Umbau des Hauses, Verkauf des alten
Gebäudes in Koblenz«. :e. — vorzunehmen;

3. endlich für diesen Zweck einen außerordentlichen Credit bis zur Höhe von 60,000
Thlr. oder 180,000 Mark mit der Maaßgabe bewilligen,daß der Erlös aus dem
Verkaufe des alten Societätsgebändes zur theilweisen Tilgung dieser Summe
verwendet,der Rest aber aus dem disponiblenFonds der Societät entnommenwerde.

Der Provinzial-Verumlwngsrath.

Anlage ?.
Antrag

des UroVmzial'-H5ernmltungsraths an den Mrovinzwl'-^andtag,
auf Anstellung eines besoldeten Landes-Direltors zur Besorgung der laufendenVcrwaltuugsgeschäfte.

Refereut: Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths, Frhr. v. Solemacher.

Bereits nach dem Tode des Landtags-Marschalls Freiherr« Waldbott von Äasscnheim-
B»rnheim wurde dcu 1872 zum 21. Proviuzial-Landtagc versammelteuStänden der Nheinprovinz
vom Provinzial-Verwaltuugsrathe ein Autrag auf Abänderung des 8- 4 des Regulativs für die
Organisation der provinzialstäudischeuVerwaltung vorgelegt, wonach zur Besorgung der laufenden
Verwaltungsgeschäfteein besoldeter ^andcs-Direktor angestellt werden sollte.



Die Gründe für diese Abänderung sind in dem damaligen Referate des Freiherrn von
Lehkam ausführlich entwickelt und gipfelten hauptfächlich:

„iu der Erkenntniß, daß der Geschäftskreisder ständischen Verwaltung ein sehr
ausgedehnter ^sei und daß die Leitung der laufenden Gefchäftedesselben wohl die
volle Arbeitskraft und jede andere Beschäftigung ausfchließende Thätigkeit eines
durchaus geschäftskundigen Beamten in Anspruch nehmen werde, und daß von
dein jeweiligen Landtagsmarschalleuicht verlaugt noch erwartet werden tonne, daß
er seinen Wohnsitz bei der Centralstelle der ständischen Verwaltung nehme und
deren laufende Geschäfte in ibrem ganzen Umfange, als Ehrenamt, dauernd
leite, vor Gericht auftrete n, f. w,; daß aber eine prompte Führung der lcm-
feuden Geschäfte nur in der vorangedeutetcnWeise ermöglicht werden könne,
nämlich weun ein besoldeter Beamter diefc Geschäftsführungübernehme." -

Der hohe Landtag verwarf in feiner Sitzung vom 18. September 1872 diesen Antrag,
cincstheils, weil er in Erwartung einer neuen proviuzialständischen Verfassung zur Zeit nicht In¬
stitutionen schaffen wollte, welche mit den neuen Einrichtung«: lollidiren resp, denselben präjudiciren
könnten, andcrnthcils weil er zn der im provinzialständischenDienste so vielfach erprobten straft,
Umsicht, Thätigkeit nnd Geschäftskenntnißdes nen crnauutcu Laudtags-Marschalls Freiherrn Raitz
vou Frentz-Garrath das Vertraue« hegte, daß es ihn: gelingen werde, alle Schwierigkeiten zu
überwinden und die laufende Verwaltung auch ohne Landes-Director fortzuführen, trotzdem daß
der Laudtags-Marschall ausdrücklichdarauf hinwies:

„daß der verstorbene Marschall (Frhr. v. Waldbott) die Erklärung abgegeben
habe, daß er nicht im Stande sei, die ihm durch den Provinzial-Landtag und
dessen Regulativ über die Verwaltung der stäudischen Institute zugewiefcue
Stellung so auszufüllen, wie es das Intcresfe der Provinz verlange. —- Er
muffe erklären, es finde sich vielleichteiner, dem dies möglich fei, aber er felbst
befinde sich auch nicht in der Lage diefe Geschäftezu übernehmen."

Nachdem trotz vorstehenderErklärung des Landtags-Marschalls der Landtag, wie erwähnt,
den Antrag des Proviuzial-Verwaltungsrathes verworfen hatte, verfuchte zwar der Freiherr von
Frentz mit der ihm innewohnendenhohen Pflichttreue die laufende Verwaltung weiter zu führen,
indessen ergab sehr bald der verschiedene Wohnsitz des Landtags-Marschalls von dem Sitze der
Verwaltung derartige Mißstände, daß der Marschall die Verlegung der stäudischeu Ecntral-Ver-
waltung von Eoblenz nach seinem Wohnsitze Düsseldorf beautragte.

Vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des ProvinziabLandtagcs erfolgte gemäß
Beschluß des ProvinzialVerwaltuugsrathes vom <i. März 1873 diese Verleguug am 1. Juli des¬
selben Jahres, nachdem unter dem gleichen Vorbehalte des Königs Majestät unterm 12. April 1873
der Verleguug zugestimmthatte. —

Der 22. RheinischeProvinzial Landtag ertheilte iu seiner Sitzung vom 30. Mai 1874
die vorgehaltenenachträglicheGenehmigung ohne Discussiou einstimmig.

Am 30. Dezember vorigen Jahres wurde der Freiherr von Frentz uns dnrch den Tod
entrissen, und betrauert iu dem kurzen Zeitraume von'nicht 3 Jahren die Provinz den Verlust
zweier Land tags-Marsch alle, beide ganze Männer!

In der nächstfolgendenSitzung des Proviuzial-Verwaltungsrathes, von: 14. Iamlar
dieses Jahres, gab der ViecmarschallFreiherr von Gehr-Schwcppenburgdie Erklärung ab:

„daß dnrch das erfolgte Hinfcheideu des Laudtags-Marschalls, Freiherru Naitz
von Frentz, die Provinzial-Vcrwaltung in Verhältnisse getreten sei, deren baldige



Beseitigung dringend geboten erscheine. Der Landtags-Marschall sei der Träger
der ganzen ständischen Verwaltung, nach §. 4 des Regulativs vom 27. Sep¬
tember 1871 vertrete er, oder in seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die
ständische Verwaltung nach Außen nnd vor Gericht, er verhandle Namens der¬
selben mit Behörden und Privatpersonen, führe den Schriftwechselund zeichne
alle Schriftstücke,führe den Vorsitz im Provinzial-Verwaltuugsrathe :c. kurz die
ganze Verwaltung werde in seinem Namen und unter seiner Verantwortlichkeit
geführt. Bei der großen Ausdehnung,welche die Provinzial-Verwaltung in den
letzten Jahren geuommcuhabe, werde hiernach nothwendigvorausgesetzt, daß der
Landtags-Marschall iu der Lage sei, sciue ganze Zeit und Thätigkeit auf die
Provinzial-Verwaltung verwendenzu können.

Nuu liege es aber schon iu der Natur der Sache, daß die beiden so ver¬
schiedenen Fnnttionen:

„den Vorsitz auf dem Landtage zu führen, welcherdurch die Gnade Seiner
Majestät des Königs dem Landtags-Marschalleübertragen werde" und
„der obern Leitung der Provinzial-Gcschäfte in der angegebenen Weise
während der Dauer des ganzen Jahres sich zn unterziehen"

nur in seltenenFällen bei derselben Person sich vereinigen ließen; — um so
mehr werde dies der Fall sein, wen« der Landtags-Marschall nicht an dem Ort
wohne, in dem die Centralvcrwaltuug ihren Sitz habe. Die obere Leitung der
ausgedehnten Provinzial-Verwaltung mache es uuerläßlich, daß der Landtags-
Marschall von allen Vorkommnissenimmerfort in Kenntniß sei, daß er voll¬
ständig alle Maßregeln übersehe, welche zu treffe« feien, und daß keine irgend
wichtigeMaßregel ohne seine Entscheidunggetroffen werde. Einem Marschalle,
welcher entfernt von dem Sitze der Verwaltung wohne, sei dieses aber Alles
unmöglichund in dem letzterenFalle werde Jeder Bedenken tragen, die Veraut
wortlichteit für die richtige Leitung der Proviuzial-Verwaltuug zu übcruehmcn,
während er nicht in der Lage sei, allen Anforderungendafür zn genügeu.

Bei dem jüngst verstorbenen Landtags-Marschalle hätten sich alle Vor¬
bedingungenin glücklicher Vereinigung gefnndcn. Er habe feinen Wohnsitz in
Düsseldorf, dein Sitze der Verwaltung gehabt, er wäre iu jeder Beziehung zur
Leitung der Geschäftebefähigt und in der Lage gewesen, seine ganze Zeit diesem
wichtigenGegenständewidmen zu können.

Seit dem Tode desselben habe sich Dieses geändert, er, der Stellvertreter
des Marschalls, wohne in Aachen, also weit von dem Sitze der Verwaltung
entfernt, seine leidende Gesundheitverbuudeu mit seinem vorgerückten Alter mache
es ihm unmöglich, häufige Reisen vou Aache» nach Düsseldorf zu machen und
wenn er auch in der Lage wäre, in einzelnen Verhinderungsfällen den Landtags-
Marschall vertreten zu töuuen, so sehe er sich doch in seinem Gewissen verpflichtet,
die Erklärung abzugeben, daß es ihn: unter diesen Umständen nicht möglich
sei, dauernd denjenigen Anforderungenzu genügen, welche au die regelmäßige
fortlaufeude obere Leitung der Provinzial-Gcschäftenothwendig gestellt werden
müßten" —

Der Provinzial-Verwaltnngsrath tonnte unter Erwägung diefer Verhältnisse sich der
Erkenntnißnicht verschließen,daß es dringend nothwendigsei, den Landtags-Marschallresp, dessen
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Stellvertreter von denjenigenObliegenheitenzu entbinden, oder jedenfalls doch dieselben zu modi-
sizircn, welche ihm das Regulativ dom 27. September 1871 auferlegt, und für die obere
Leituug der Proviuzial-Geschäfteeine höhere Vcamteustelle zu creiren, deren Inhaber verpflichtet
ist, seinen Wohnsitzam Sitze der Ccntralverwaltung zu nehmen und seine ganze Zeit und Thätigkeit
dieser Verwaltung zu widmen.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath beschloß daher:
„an die hohe Staats-Ncgierung den Antrag zu stellen, zum Zwecke der Wahl
eines Laudes-Dircttors baldmöglichstden Proviuzial-Landtag zusammen berufen
zu wollen."

Des Königs Majestät haben dieser Bitte Allergnädigstzn deferiren geruht, und beehrt sich
der Provinzial-Verwaltungsrath den zum 23. Proviuzial-Landtage znscunmmberufencuStänden der
Nhcinprovinz nochmals die Anstellung eines besoldeten Landesdircctors als ein unabweisbares
Bedürfniß in Vorschlagzu bringen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat für die in der Anlage beigefügteAbänderung zu
dem Regulativ im wesentlichen die in seinem frühern Antrage maßgebendgewesenen Gesichtspunkte
festgehalten,fodann aber ganz besondersanch darauf gerückfichtigt, daß sämmtlicheEinrichtungen in
den Nahmen der zur Zeit dem Landtage der Monarchie, zunächst für dienstlichen Provinzen, vor¬
liegendenneuen Proviuzial-Ordnung hineinpassen,womit eines der Hanptbedcuken, welche den 21.
Landtag zu seinein ablehnendenBeschlusse veranlaßten, beseitigterscheint. Da zudem der 22. Rhei¬
nische ProviuziabLandtag durch die ohne Diskussion einstimmiggenehmigteVerlegung des Sitzes
der städtischen Eentral-Verwciltuugnach Düsseldorf es anerkannt hat, daß die Eentral-Vcrwaltuug
und der die laufeuden Geschäfte derselben Führende an demselben Orte vereint sein müssen,so hofft
der Provinzial-Verwaltuugsrath, der hohe Landtag werde feinen Anträgen dicsesmal die Zustimmung
nicht versagen. Die Vorschlägedes Provinzial-Verwaltuugsrathes bezüglich des Nachtrages zum
Regulativ haben dem Ministerium des Iunern vorgelegenund in der beigefügtenForm dessen Ge¬
nehmigung erhalten.

Hinsichtlichder Anstellung des Laudesdircktors herrschte im Provinzial-Verwaltungsrath
Einstimmigkeitdarüber, dieselbe auf Lebenszeitvorzunehmen,indem man es für schwierig hielt ohne
dies eine allen Ansprüchen genügendeKraft für diese Stelle zu gewinnen, zudem auch durch die
vom 22. Provinzial-Laudtage genehmigte Anstellung des Provinzialrathes Forster auf Lebenszeit,
die Nothwendigkeitrefp. Zweckmäßigkeitder lebenslänglichen Anstellungder Oberbeamten bereits
anerkannt erschienen.

Die demnach vom Provinzial-Verwaltnngsrathe vorgeschlageneAnstellung deö Laudesdircktors
auf Lebenszeit hat die Zustimmung des Ministeriums nicht gefunden, indem der Herr Minister
Angesichts der zu erlassenden neuen Provinzial-Ordnung nnd der daraus resultirendcunach andern
Prinzipien zusammenzusetzenden Provinzial-Vertretung dieser neuen Vertretung nicht für längere
Zeit bindendeFesseln anlegen wollte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath schlägt nuumehr vor, die Wahl auf sechs Jahre vor-
zunehmen.

Als Gehalt werden, conform deu frühern Anträgen, 12,000 Mark und freie Dienst¬
wohnung im herzustellenden Ständehaufe, gleichfalls einstimmig vorgeschlagen; hinsichtlichder bis
zur Vollendung der Dienstwohnungzu gcwähreuden Miethsentschädigungkonnte eine Einstimmigkeit
im Provinzial-Vcrwaltungsrathe nicht erzielt werden, indem der Antrag des Referenten auf Bewil¬
ligung von jährlich 4000 Mark, obgleich von dem in Düsseldorf wohnendenund mit den dortigen



Miethspreiseu und Verhältnissen geuau bekannten Mitgliede eifrig unterstützt, mit 6 gegen 5
Stimmen abgelehnt und statt dessen 3000 Mark jährlich beschlossenwurde.

Ueber die zur Durchführung der beabsichtigten Organisation nothwendig werdende Ab¬
änderung der Geschäftsordnungfür den Provinzial-Verwaltungsrath, sowie über die Geschäfts-In-
struction für den Landesdircctorund die ihm zugeordnetenobern Beamten, liegen dem Landtage
besondere Referate vor.

In Erwägnng aller vorstehend vorgetragenen Verhältnisse stellt der Proviuzial-Verwal-
tnugsrath den Antrag:

Hoher Landtag wolle
1. dem hier beigefügten Nachtrag zn dem Regulative für die Orgauisatiou der

proviuzialstäudischcn Verwaltung vom 27. September 1871 seine Zustimmung ertheilen
und denselben Sr. Majestät dem Köuige zur Allerhöchste»Oeuchmiguug und Voll-
ziehuug unterbreiten.

2. Die Austeilung eines Landesdirectors auf sechs Jahre mit eiucm jährlichen
Gehalte von 12,000 Mark und freier Dienstwohnungim zu erbauendenStändehause,
resp, bis zu deren Fertigstellung eiue Micthsentschädiguugvou 3000 Mark jährlich zu
gewähre«, beschließen.

3. Die Wahl des Laudesdirectorsvornehmenund demuächst die Bestätigung durch
Se. Majestät den König erbitten.

Düsseldorf, den 16. März 1875.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Nachtrag
Zu dem Regulative für die Organisation der Verwaltung des provinzialstäudischenVermögens und

der provinzialstäudischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September 1871.

Die im 8- 4 des mittelst AllerhöchstenErlasses vom 27. September 1871 (Ges.°S. S.
^69) genehmigten Regulativs für die Orgauisatiou der Verwaltung des provmzialstäudischeu Ver¬
mögens uud der provinzialstäudischeu Anstalten in der Rheinprovinzenthaltene Bestimmung, wonach
^ Landtags-Marschallnnd in dessen Verhinderung der Stellvertreter desselben die ständische Ver¬
waltungnach Außen und vor Gericht vertritt, Namens derselben mit Behörde» uud Privatpersonen
^'handelt, den Schriftwechsel führt und alle Schriftstücke zeichnet, wird hierdurch abgeändert
^e folgt:

Art. 1.

Hur Besorgung der laufenden Vcrwaltnngsgcschäftewird ein besoldeter Landes-Director
""gestellt,welchervom Prouiuzial-Landtagczn wählen und vom Könige zu bestätigen ist.

Dem Landeö-Dircctortönuen nach Bedürfniß noch andere obere Beamte (Provinzial-Räthe)
^'geordnet werden, deren Anstellungdurch den Provinzial-Verwaltuugsrath erfolgt.

Die Anstellung des Landes-Directors und der obern Beamten erfolgt auf Zeit.
2
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Die Gehälter und Emolumente des Landes-Directors und der Provinzialrcithe werden
durch cineu Normal-Vesoldungs-Etat festgestellt und bis dies geschehen ist, vor der Wahl vom
Provinzial-Landtagebestimmt.

Der Landes-Dircctor nnd die Proviuzial-Räthe werden von dem Laudtags-Marschallein
ihre Aemter eingeführt und vereidigt.

Art. 2.
Der Landcs-Director führt, unter Betheiligung der andern, ihm zugeordneten obern

Beamten (Art. 1) die laufenden Geschäfte der Verwaltung felbstständig. Er bereitet die Beschlüsse
des Provinzial-Verwaltungsrathes vor und trägt für deren Ausführung Sorge.

Er vertritt die ständische Verwaltung nach Außen, verhandelt Namens derselben mit Be¬
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechselund zeichnet alle Schriftstücke.

Im Uebrigcu wird der Umfaug der Amtspflichtendes Landes-Directors und der andern
obern ständischen Beamten, sowie ihre gegenseitigedienstlicheStellung und ihre Vertretung von
dem Provinzial-Verwaltungsrathe durch besondere GeschäftsInstructionen geregelt, deren Genehmi¬
gung dem Provinzial>Landtagevorbehalten bleibt.

Diese Geschäfts-Instructioneu bestimmen auch, in wie weit die Befugnisse des Landes-
Directors für einzelneVcrwaltuugszweige von den mit der speziellen Vearbcitnng derselbenbeauf¬
tragten obern Beamten (Art. 1) felbstständigwahrzunehmensind.

Anlage 8.
Düsseldorf, den 17. März 1875.

Referat
des H'roVmzial-Hlerwaltungsrathsan den Movinzial-^andtag,

betreffend n) die Veränderung der Geschäfts - Ordnung für den Provinzial - Verwaltnngsrath der
Nheinprovinz; b) die Gefchäfts-Iustruction für den Landcs-Dircctör der Nheinprovinz und die ihm

zugeordnetenoberen Beamten.

Ne fcr.cnt: OberbürgermeisterBecke r.

Nachdem der Provinzial-Verwaltungsrath zufolge seines an den hohen Landtag gerichteten
cmderweiten Referats die Nothwendigkeitder Anstellungeines besoldeten Landes-Directors bei Ab¬
änderung des 8. 4 des mittelst Allerh. Erlasses vom 27. September 1871 (G.-S. S. 4N9)
genehmigtenRegulativs für die Orgauisatiou der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens
und der provinzialständischenAnstalten in der Nheinprovinz näher dargelegt und begründet hat,
mußte es in der Voranssetzung,daß die bezüglichenAuträgc die Zustimmung des hohen Laandtages
finden würden, zunächst uusere Aufgabe sein, der hohen Versammlung einen veränderten Entwurf
der Oeschäfts-Oiduung für den ProvinziabVerwaltuugsrath zu unterbreiten, der dem Vorhandensein
eines Landes-Directors Rechnung trägt, gleichzeitig aber auch für den letzteren und die ihm zuge¬
ordneten oberen Beamten cwe Gefchäfts-Iustruction im Entwürfe festzustellen uud vorzulegen.
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Indem wir uns dieser Aufgabe durch die bcideu anliegenden Entwürfe entledigen, erlauben
wir uns vorauszuschicken, daß dieselben fich im Wesentlichen den bezüglichen Vorlagen anschließen,
welche wir bereits dem 21. Rheinischen Provinziell-Landtage im Jahre 1872 gemacht hatten.

Was im Einzelnen die veränderte Fassung der Geschäftsordnung für den Proviu;ial-
Ncrwaltungörath anlangt, so schließen sich die Einleitung uud der 8, 1 der vom 21. Proviuzial-
Landtage in der Sitzung vom 20. September 1872 genehmigten, seither maßgebend gewesenen
Geschäftsordnung mit der alleinigen Abänderung an, daß im 8- 1 «ud. d. dem Proviuzial-Verwal-
tungsrathc auch die Bcfuguiß zum An- und Verkaufe von Grundstücken zuerkannt wird, soweit die.
selben im einzelnen Falle den Werth von 19,N09 M. nicht übersteigen. Es erschien unabweisbar,
eiu solche Ausdehnung der Befugnisse des Proviuzial-VcrwaltuugSraths eintreten zu lasseu, da die
regelmäßigen Landtage nur iu Perioden von drei oder höchstens zwei Jahren zusammentrete», es
aber au der Hand der bereits gemachten Erfahrungen unmöglich erschien, die Entscheidung in
einzelnen derartigen Fällen auf folch' lauge Zeitpcriodm zu vertagen. Selbstverständlich wird von
der event, uns zuzuerkennenden Vcfugniß nur ein angcmcffencr, das Intcresfe der Verwaltung in
jeder Hinsicht wahrender Gebrauch gemacht werden.

Die FZ. 2, 3, 4, 5 und 6 habeu wescutliche Abänderungen nicht erfahren, dagegen
mußte das erste Alinea des 8- 7 mit Rücksicht ans die Berufung des Landes - Directors gestrichen
werden, da die in der alten Fassung dem Landtags-Marschall reservirte Executive auf den Landes-
Director übergehen soll.

Ans gleichen Gründen ist die Streichung der alten §8- 8 nnd 9 der Geschäfts-Ordnnng
erforderlich gewesen.

Der 8- ^ der neue» Fassung correspondirt mit 8- 10 der alten Ordnung, hat aber eben¬
falls einen den veränderten Verhältnissen angepaßten Wortlaut erhalten, da der Landtags-Marschall
nach Entlastung vou der Erecutive der Verwaltung Wohl nnr noch selten in die Lage kommen
wird, in den Sitzungeu des Proviuzial-Verwaltuugsraths das Referat zu übernehmen, das vielmehr
in der Regel Aufgabe des Lcmdes-Dircetors resp, der ihm zugeordneten oberen Beamten sein wird,
was im 8-10 des neuen Entwurfs noch besser zum Ausdrucke gelangt ist.

Der tz. 9 des neuen Entwurfs ist ebenfalls eine Cousegumz der Bernfnng eines Laudcs-
Directors und sichert für alle Fälle die Specialcoutrole des Provinziell - Vcrwaltungsraths. Die
88- 11 und 12 enthalten Bestimmnngeu über den inneren Geschäftsgang, der 8- 1^ entspricht
dem 8. 12 der alten Fassung und regelt die Vertretung der Provinzial-Verwaltung nach Außen
uud vor Gericht durch dcu Landes-Director, der 8- 1-1 entspricht dem 8- 15 der alteu Fassung
mit der Maßgabe, daß die den Mitgliedern des Provinzial - Verwaltnugsraths ;» gewährenden
Diäten nnd Reisekosten in der neuen Reichsmark-Währung ausgedrückt sind und diejenigen Er¬
höhungen für Reisen auf dem Landwege, und für Ab- und Zugäuge bei Reisen auf dein Dampf.
Wege anssetzcn, welche durch das vom 22. Rheinischen Provinzial-Landtage angenommene Reglement
über die Diäten uud Reisekosten der prooinzialständischeu Beamten nach Aualogie des Gesetzes
vom 24. März 1«7:'> (Gcs.-S. S. 122 u. ff.) unserm oberen Beamten bereits gewährt sind.

> Der 8- 15, der eine jcderzeitigc Ergänzung der Geschäftsordnung nach eintretendem Be¬
dürfnisse offen hält, wird eines weiteren Eommentars nicht bedürfen.

Die Geschäfts - Instruttion für deu Landes-Director und die ihm zugeordnete« oberm
Beamten ergibt sich nach diesen Dispositionen eigentlich von selbst. Die 88- 1^9 regeln die
persönliche Stellung des Landes-Dircctors, seine Rechte und Pflichten und Verhältnisse insbesondere
anch dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe gegenüber. In Uebereinstimmung mit deu für unsere
übrigen Institute und Anstalten erlassenen Reglement« war es nothwendig, im 8- 4 aiiuoa 2 den

2*
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sämmtlichenproviuzialständischeu Beamten die Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der
Verletzung ihrer Dienstpflichtendie Festsetzung von Geldbußen bis zu 10 Thlr. durch deu Landes^
Dircctor und die Einbehaltung solcher (Geldbuße» aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.

Der 8. 9 verweiset die Geschäfteder Verwaltung in verschiedene Abtheilungen, deren
Bildung auf Vorschlagdes Landes-Dircctors dem Provinzial-Verwaltungsrathe vorbehalten ist, da
es niit Rücksicht auf die bevorstehende Erweiterung des Umfanges der Verwaltung gerathen erschien,
bestimmtereDispositionen in dieser Hinsicht noch nicht zu treffen. Die tzß. 10, 11 und 12 regeln
das Verhältniß des Landes-Directors zu den einzelnenAbthcilungs-Dirigenten, der ß. 18 enthält
Bestimmuugcn über die Stellvertretung des Laudcs-Directors, der ß. 14 endlich gibt die nöthigen
Anordnuugcuwegeu Beurlaubung der Beamten der ständischen Eentralbehörde überhaupt.

Der Provinzial Verwaltungsrath.

Geschäftsordnung.
für deu Provinzial-Vcrwaltuugsrath der Nheinprovinz.

Auf Grund des ß. 3 des durch Allerhöchste!: Erlaß vom 27. September 1871 geneh¬
migten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des proviuzialständischenVermögens uud
der proviuzialständischenAnstalten in der Rheinprovinz wird für den Geschäftsgangdes Provinzial-
Verwaltungsraths folgendeGeschäftsordnungfestgestellt.

8- 1.
Der Beschlußfassungin der Versammlung des Proviuzial-Vcrwaltungsrathes unterliegen,

soweit diese nicht dein Proviuzial-Landtage vorbehalten ist, folgende Gegenstände:
»,) Wahl der auf Lebenszeitoder auf Zeit definitiv anzustellendenBeamten der proviuzial¬

ständischen Verwaltung;
d) der An- und Verkauf vou Gruudstückeu,soweit dieselben im eiuzcluenFalle den Werth

von 10,000 Mark nicht übersteigen,der Umtausch vou Gruudstückeu, die Ausleihung
und Kündigung von Kapitalien, soweit nicht durch bestehende oder uoch zu erlassende
Reglements für die Spezial-Verwaltung zum Voraus Festsetzungengetroffen worden,
Ecfsioneu,Pfaudentsagnugen, die Anstellungvou Prozesse«, der Abschluß von Vergleichen,
die vier letzten Kategorien jedoch nur sofern der Gegenstand des Provinzial-Verwaltungs-
Interesses Ü000 Mark übersteigt, nnb endlich die Aucrteunuug der Verpflichtungdes
Landarmenverbandeszur Gewährung vou Beihülfen au unvermögende Orts-Armenverbände
(8- 86 des Ausführuugs-Gesetzcsüber deu Unterstützuugs-Wohusitzvom 8. März 1871,
Gesctz-SammluugSeite 130);

0) die Eutwürfe der vou dem Provinzial-Landtage festzustellenden Etats;
ü) die Revision der Jahres-Rechnuugeu und Entgegennahme der Motiviruug der allenfallfigcn

Etatsüberschrcitungen;
6) alle dein Provinzial-Landtage über die pändischeVerwaltung zu machendenVorlagen;
1) die Bewilligung von Remunerationen, Unterstützungen für ständischeBeamte und die

Pcnsioniruug derselbennach den von dem Provinzial-Landtage aufzustellenden Grundsätzen;
z;) die Erstattuug der Iahres-Verwaltungs-Verichte;
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K) alle zu den laufenden Geschäften gehörigen Angelegenheiten,welche der Beschlußfassung
zu uuterbreiten der Vorsitzende Landtags-Marschall und der Landes-Directorfür ange¬
messen finden.

8- 2.
Der versammelte Provinzial - Verwaltnngsrath controlirt die gesammte ständischeVer¬

waltung und ist daher berechtigt,darauf bezügliche Beschlüsse zu fassen, sich von der Ausführung
seiner BeschlüsseUeberzeugungzu verschaffen und zn diesem Zweck die Acten einzusehenund
Commissareaus seiner Mitte zu ernennen.

ß. 3.
Die Beschlüsse des ProvinziabVcrwaltungsraths werden nach einfacherStimmenmehrheit

der erschienenen und abstimmendenMitglieder gefaßt.
Bei Stimmengleichheitentscheidet der Vorsitzende. Znr gültigen Beschlußfafsungist die

Anwesenheit von 8 Mitgliedern des Verwaltungsraths incl. des Vorsitzendennothwendig. Bei
der zweiten Einladung ist jede Zahl der Erschienenenindessen ausreichend.

Für die Wahlen der Beamten finden die Vorschriften in den 88- 1 und 4 bis incl. 9
des Reglements über das Verfahren bei den ständischen Wahlen vom 22. Juni 1842 Anwendung.

8- 4.
Die Zusammcnbcrufungder Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths geschieht schriftlich

unter Angalie der Acrathungsgcgenstände,so oft es die Geschäfteerfordern und mindestens einmal
im Jahre. Sie muß erfolgen, sobald es von einem Drittel der Mitglieder verlangt wird. Mit
Ausnahme dringender Fälle muß die Znsammenbernfung14 Tage vorher stattfinden.

BeabsichtigteAnträge von Seiten der Mitglieder sind dem Landtags-Marschalle möglichst
so zeitig vorher in kurzer Fassung einzureichen, daß deren Mittheilung an die übrigen Mitglieder
erfolgen tann.

§. 5.
Der Vorsitzendeeröffnet, leitet und schließt die Verscunmluugendes Provinzial-Vcrwal-

tungsraths und handhabt die Ordnuug iu denselben.

8, 6.
Die Beschlüssesind mit Angabe der dabei gegenwärtig gewesenenMitglieder schriftlich

abzufassenund sowohl von dem Vorsitzenden, als anch den Anwesendenoder doch wenigstensvon
zwei Mitgliedern zu unterschreiben.

8- 7-
Der Laudtags-Marschall ist befugt und verpflichtet, in den znr Eompetenzder Versammlung

des Provinzial-Verwaltungsraths gehörigenAngelegenheiten,welche so eilig siud, daß eine Zusam¬
menberufung der Verwaltungsraths-Mitglieder nicht stattfinden kann, setbstständigzu verfahren,
Muß aber die Mitglieder alsbald von dem Veranlaßten bcuachrichtigcu und deren Zustimmung
einholen.

8- 8.
Die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths find verpflichtet, die Referate und Vor¬

bereitungen der Beschlüsse, welche ihnen vom Landtags-Marschalle übertragen werden, zn über¬
nehmen.

8. 9.
Der Provinzial-Verwaltnngsrath ist befugt, zur Norberathung einzelner Gegenstände

Commissionen niederzusetzen und Commissare zu crucnncn und sowohl den Commissionen als auch
den Commissare,, den ^'andes-Direitor oder andere ständischeOberbeamte beizuordnen. Sofern
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der Landes-Direktor den Eommissioueu unter Assistenz eines Oberbeamte» nicht selbst beiwohnt,
erfolgt die Bezeichnung des Oberbeamten, welcher den Vorberathuugeu beizuwohnen hat, durch
den Landes-Director.

Die Couunissionen zur Vorbcrathuug einzelner Gegenstände wählen sich ihren Vorsitzenden
selbst und können einen, ständischen Büreaubeamten zur Prototollführung zuziehen, der alsdann von
dem Landes-Director bezeichnet wird.

8- 10-
Der Landes-Director und die ständischen Oberbeamten nehmen an den Sitzungen des

Proviuzial-Verwaltuugsraths mit berathender Stimme Theil und übernehmen auf Erfordern des
Landtags-Marschalls Referate, sofern der Provinzial-Verwaltnngsrath nicht Berathung ohne Zu¬
ziehung von ständischeu Beamte« besonders beschließt.

Ebenso können die übrigen ständischen Beamten zu Referaten und Führung des Protokolles
zu dcu Sitzungcu des Provinzial-Verwaltnngsraths zugezogen werden.

8- 11-
Die Beschlüsse des Provinzial-Verwaltnngsraths werden, soweit er dieselben nicht un¬

mittelbar und selbst ausführt, durch deu Landtags-Marschall dem Landes-Director zur Ausführung
überwiesen. Die Verfügungen uud Eorrespondeuzen, welche der Provinzial-Vcrwaltnngsrath in
Ausführung seiner Beschlüsse selbst erläßt, sind nach Anordnung des Vorsitzenden entweder von dein
Referenten oder Schriftführer, falls diese Mitglieder des ProviuzialVcrwaltnugsraths sind, oder
durch den Landes-Director oder einem von diesem zu bezeichnenden stäudischcu Beamten abzufassen
uud dem Provinzial-Verwaltungsrath resp, seinem Vorsitzenden zur Siguatnr vorzulegen. .

Die Bestallungen der von dem Proviuzial-Verwaltungsrathe ernanuten Bcamteu werden
stets von dem Laudtags-Marschalle vollzöge».

8- 12.
Die Bcsorguug aller Bureau- und Negistraturgeschäfte des Provinzial-Vcrwaltuugsrcitb

erfolgt durch das Burcaupersonal des Landes-Directors unter dessen Anweisung und gleichzeitigmit
den laufenden Geschäften der Verwaltung und die Schriftstücke derselben werden in derjenigen
Abtheiluug der Registratur des Landes-Directors niedergelegt und aufbewahrt, welche das Haupt¬
interesse dabei hat.

8- 13.
Die Vertretuug der proviuzialständischeu Vcrwaltuug nach Außen und vor Gericht durch

den Landes-Director resp, seinen Vertreter geschieht ohne Rücksicht ans die in der gegenwärtigen
Geschäfts-Ordnuug enthaltenen Eompetcuzbestimmuugen.

8- 14.

Die Mitglieder des Proviuzial-Vcrwaltuugsraths, welche alle iu dieser Eigenschaft ihnen
obliegenden Geschäfte unentgeltlich besorgen, erhalten für jeden Reise- resp. Sitzungstag an Diäten
12 Mark uud an Reisekosten eine Vergütung von 4,50 M. jür jede auf dem Landwege zurück¬
gelegte Meile oder von 1 Mark auf jede Meile bei Benntzung von Eisenbahueu oder Dampf'
schiffen, sowie in letzterem Falle au Nebentosten für den Zu- uud Abgaug au der Eifeubahu oder
dem Dampfschiffe li Mark.

8- 15.
Soweit diese Gcschäfts-Orduuug teiuc speciellen Bestimmungen enthält, ist dieselbe ihrem

Inhalte entsprechend durch Beschlußfassuug des Proviuzial-Verwaltungsrath zu ergänzen.
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Geschäfts-Znstruction
für den Landes-Direetor und die ihm zugeordnetenobern Beamten.

8- 1.
Der Landes-Direetor vertritt die gesammte ständische Verwaltung nach Außen nnd vor

Gericht und führt die laufenden Geschäfte derselben.
Er führt ein Dienstsiegelmit der Umschrift:

„RheinischeProvinzial-Verwaltung".

8- 2.
Der Landeö-Dircctorhat die Ausführung der ihm übcrwicscucu Beschlüsse des Provinzial

Verwaltungsraths als dessen Organ zu bewirken.
Alle Angelegenheitender provinzialständischcnVerwaltung, welche uach der Gcschäftsord

nung für den Provinzial-Verwaltuugsrath dessen Beschlußfassung nicht vorbehalten oder welche der
Provinzial Verwaltungsrath nicht nnmittelbar selbst erledigt, unterliegen der sclbststcindigeu Bear¬
beitung durch den Landes-Direetor und die ihm zugeordnetenobcreu Beamten nach näherer An^
leitung gegenwärtiger Geschäfts Iustructiou.

Die Geschäfts-Ordnuug für deu Provinzial-Verwaltnngsrath ist fiir den Landes-Direetor
nnd die ihm zugeordnetenoberen Beamten in gleicher Weise wie für die Mitglieder derselben
verbindlich.

Der Landes - Dircctor ist befugt uud verpflichtet, auch in deu der Beschlußfassung des
Provinzial-Vcrwaltungsraths vorbehalten«! Angelegenheiten,welche so eilig sind, daß eine Porlage
an den Landtags-Marschall nicht ohne Nachtheil vorerst bewirkt uud wenigstensdessen persönliche
Entscheidung in Gemäßhcit der Geschäftsordnung für den Provinzial-Verwaltnngsrath abgewartet
werden kann, selbstständigzu verfahren, er muß die vorgeschriebene Vorlage an den Landtags
Marschall indessen gleichzeitig oder wenigstens ohne Verzug nach Erlaß seiner Verfügung bewirten

8- 3.
Der Laudes-Director ist für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte bei der Ver¬

waltung der provinzialständischeuAnstalten und des provinzialstäudischen Vermögens der Provinz
verantwortlich. Er ist der Mittelpuutt der ganzen Verwaltung uud hat dieselbe uicht allein voll¬
ständig zu übersehenund zn überwachen, sondern auch darauf hinzuwirken, daß die allgemeinen
Zwecke der Verwaltung überall im Auge behalte» und nicht durch einseitigeVerfügungen in ein¬
zelnen Zweigen beeinträchtigt,sowie, baß die Vorschriften der Gesetze, Reglements uud Inftructio-
nen überall innegehalten werden und dennoch der Verwaltung ein reges iuueres Leben inne wohne.
Er hat zu dem Ende innerhalb der Grenzen der Gesetze und Reglements die erforderlichen Anord¬
nungen zum regelmäßigenund prompten Betrieb der Verwaltung und zur sicher» Erreichung der
Vcrwaltungszwcckczu treffen und deren Ausführung, sowie überhaupt die Erfüllung der Pflichten
aller Beamten der ständischen Verwaltnngszweigezu eoutroliren.

Der Landes-Direetor ist befugt, in allen Angelegenheitender Verwaltung, die ständischen
oberen Beamten zur Berathung znsammen zu berufen oder mit ihnen einzeln in Berathung zu
treten; ihm gebührt jedoch in allen Fällen die Entscheidung.
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Der Landes-Director ist für die rechtzeitige Vorbereitung der Etats, sowie für deren
Innehaltung verantwortlich.

Alljährlich wenigstenseinmal hat er entweder selbst oder durch seinen Stellvertreter aus
der Zahl der oberen Beamten alle ständischen Kassen, sowie sämmtliche Institute nnd Anstalten,
welche unter der ständischen Verwaltung der Nheinprovinz stehen, außerordentlich zu revidiren.
Imglcichen hat derselbe die Vorrevision der Rechnungender ständischenHauptkasse, sowie der
einzelnen Instituts- und Anstalts-Kasscn zu bewirken und darauf zu halten, daß die Iahresrech-
nnngeu bis spätestens zum 1. Mai des folgenden Jahres gelegt find.

Der Landes-Director ist der Dicustvorgesetzte aller übrigen ständischen Beamten und zu
Warnungen uud Ncrwciseugegen dieselben, sowie zur vorläufigen Untersagung der Ausübung der
Amtsverrichtnngen berechtigt. (§. 1« uud 54 des Gesetzes über die Dienstvergehen der nicht
richterlichen Beamten vom 21. Juli 1852.)

Bis zur gesetzlichenandcrweiten Regelung der Discipliuar-Befuguisseder ständischen Be¬
hörden, ist den sämmtlichen Beamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, fich für den
Fall der Verletzungihrer Dienstpflichtendie Festfetzuug von Geldbußen bis zu 10 Thlr. durch den
Landes-Director uud die Einbehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.

§. 5.

Innerhalb der Grenzen des Etats hat der Landes-Director diejenigen Beamten, deren
Ernennung nicht dem Peovinzial-Verwaltungsrathe vorbehalten ist, selbstständig anzustellen,und die
nöthigen Hülfsarbeiter bei der Central-Verwaltung ans Kündigung anzunehmen.

Er ist befugt, bei zweifelhaftenRechtsfragen und Vertragsabschlüssensich eines Rechts¬
kundigen, sowie in technische« Augelcgeuheiteneines technischenBeirathes auf Kosten der Provinzial-
Verwaltung zu bedienen und die entsprechenden Kosten auf disponible entsprechendeEtatscredite
anzuweisen.

Für Besorgung der Iustitiariatsgcschäfte bei der provinzialständischenEcutral-Verwaltung
sowie der ärztlich- und bautechnischcu Angelegenheitenkönnen mit Geuehmigung des Provinzial«
Verwaltungsrathes firirte Honorare mit qualifizirten Staats-, Instituts- oder Privatbcamten ver¬
einbart werden.

ß. 6.

Der Landes-Director ist verpflichtet,die von ihm crlaffeuenwichtigernVerfügungen, fowie
alle feit der letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths stattgehabten wichtigerenEingänge,
namentlich Gesetze, Verordnungen, Verfügungen der Behörden nnd Entscheidungen der Gerichte dem
Provinzial-Vcrwaltungsrathe bei seiner nächsten Zusammenkunftnachrichtlich mitzutheileu.

Er ist berechtigt, auch alle Gegenstäube der laufenden Verwaltung zur Kenntniß und
Entscheidung des Provinzial-Verwaltungsraths zu bringen, bei denen er eS für angemessen findet,
sie der Beschlußfassung zu unterbreiten.

8- 7-
Der Landes-Director und die oberm Beamte,, sind verpflichtet, an den Sitzungen des

Provinzial-Verwaltuugsraths, sofern derselbe nicht ausdrücklich Berathung ohne Zuziehung derselben
beschließt, Theil zu nehmen nnd alle ihnen in der Geschäftsordnungfür den Provinzial - Verwal>
tungsrath auferlegten Verpflichtungenzn erfüllen.
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8. 8.
Bei der ständischen Central-Verwaltuug hat der Laudes-Director alle eingehenden Sachen

zu erbrechenund zu präsentircn.
Die zur Entscheidungdes Proviuzial-Vcrwaltungsraths ressortmäßiggehörigenAngelegen¬

heiten hat er dem Landtags- Marschall zu übermittelu oder nach dessen Bestimmung für die
Sitzungen zurück zu legen.

Der Landes - Dircctor ist befugt, jede Sache seines Geschäftskreises unmittelbar selbst zu
erledigen oder sie in den gewöhnlichenGeschäftsgangzu bringen.

8. 9.
In dem gewöhnlichenGeschäftsgänge sind die Angelegenheitender proviuzialstäudischen

Centralverwaltuug in Abtheilungenzu bearbeiten, deren Bildung auf Vorschlagdes Landes-Directors
durch den Provinzial-Verwaltungsrath erfolgt.

Die Verfügungen werden unter dem Namen:
„RheinischeProvinzial-Verwaltung"

erlassen.
Der Laudcs-Dircctor hat die Verpflichtung,eine Abtheilung selbst zu übernehmen.
Die Dirigenten der anderen Abtheilungen werden durch den Proviuzial-Verwaltungsrath

aus der Zahl der oberen Beamten bestimmt.
8- 10.

Die Ordnung des Geschäftsgangesin den Abtheilungenbleibt dem Laudes-Director über¬
lassen. Er hat die nöthigen Journale und Oeschäfts-Coutrolenauzuordnen uud Alles zu bestimmen,
was die Regelmäßigkeit, Ordnung uud deu ununterbrochenenFortgang der Geschäfte, fowie, was
Form und Fassung der Vcrfüguugcn anlangt.

8- N.
Soweit der Landes-Director Angelegenheiteneiner Abtheilung uicht unmittelbar selbst er¬

ledigen und bearbeiten oder sie nicht wenigstens supcrrevidire» will, hat deren Erledigung und
Unterzeichnungdnrch den Dirigenten der betreffendenAbtheilung ;n erfolgen.

Macht der Landes-Director von seiner Befugniß zur unmittelbaren Bearbeitung und Er¬
ledigung einer Sache Gebrauch, so hat er zur Vorbeugung widersprechender Verfügungen dem
betreffenden Abtheilnngs-Dirigcnteuwenigstens im Allgemeiuenhiervon Kenntniß zu geben uud die
Schriftstücke, wenn möglich,vollständig zu den Akten gelangen zu lasse».

8- 12.
Der Dirigent eiuer jeden Abtheilung führt die besondere Aufsicht über das Personal und

°e» Geschäftsgang bei der ihm anvertrauten Abtheilung uud den ihr unterstellten Instituten und
Anstalten.

Er hat überhaupt iu Beziehung ans seine Abtheilung alle Rechte uud Pflichte,, deö Lcm°
des-Directors, welche diesem iu Rücksicht auf die ganze Verwaltung zustehen und obliegeuund die
Pflicht, den Laudcs-Dircctor in Hinsicht der ihm übertragene,, allgemeine,, Leitung und Aufsichtzu
Unterstützen.

Da der Abtheiluugs-Dirigenl in dem ihn, angewieseneuGeschäftskreise möglichst frei und
^lbstständig zn wirken hat, so ist cr, wie der Landes-Director, nicht allcin für einen schnellen
^'tgaug, sondern anch für eine gründliche nnd vorschriftsmäßige Bearbeitung der Gegenstände,
sowie für eine angemessene Fassuug der Verfügungen zunächst uud vollständig verantwortlich.

3
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Von dieser Principalen Verantwortlichkeit wird er auch nicht durch die Zustimmung des
Landes - Directors bei stattgehabter Berathung befreit. Ist dagegen die Entscheidung durch den
Landes-Director gegen sein Votnm erfolgt, so hat er den Inhalt der Verfügung nicht zu vertreten,
weun er sciue abweichende Meinung unter Kenntniß des Landes - Directors kurz zu den Akten ver¬
merkt; er haftet aber nachher für den weitern Betrieb und eine zweckmäßige und ordnungsmäßige
Ausführung der Entscheidung des Laudes-Directors.

Bei Gegenstände» y^u besonderer Wichtigkeit oder bei Unzulänglichkeit der Vorschriften
steht es dem Abthcilungs - Dirigeuteu, weuu er die priucipale Vcrautworlichteit uicht überuchmeu
will, frei, uutcr Vortrag des Sachverhalts die Eutschciduug des Landes-Dircctors einzuholen.

Der Abtheilungs-Dirigeut ist bei Dienstreisen ebenso wie der Landes-Director befngt und
verpflichtet, schon an Ort und Stelle das Erforderliche zur Abstellung von Mängeln zu verfügen.
Mängel, deren Nüge außer seiner Abtheilung liegt, darf er gleichwohl nicht unbeachtet lasse«, son¬
dern muß sie dem Landes-Director bei eigener Verantwortlichkeit anzeigen.

tz. 18.

Der erste ständische Obcrbeamte ist der ständige Vertreter des Lcmdes-Directors in allen
Vcrhinderuugs- und Abweseuheitsfällen.

Bei Verhinderung und Abwesenheit eines der AbthcilungS-Dirigenten hat der Landes-
Director entweder selbst die Leitung der Geschäfte nud Unterzeichnung der Schriftstücke zu über¬
nehme» oder einen andern Beamten speciell mit der Vertretung zu beauftragem

ß. 14.

Der Landes-Director darf sich außerdienstlich nur auf die Dauer von 8 Tagen obne
Urlaub aus seinein Wohnsitze entfernen, muß aber von seiner Abreise den: Stellvertreter Nachricht
geben. Zn einer längere» Abwesenheit bis zu 6 Wochen bedarf er des Urlaubs des Landtags-
Marschalls resp, seines Stellvertreters.

Die Beurlaubung der übrigen provinzialständischeu Beamten bis zn 6 Wochen steht dem
Landes-Director zu.

Sind die Vertrctuugslosten unvermeidlich, oder soll dem Landes-Director oder einem oberen
Beamten länger als »» Wochen Urlaub ertheilt werden, so ist die Angelegenheit dem Provinzial-
Vcrwaltnugsrathc zur Beschlußfassung zu unterbreiten.
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